
Absender/Antragsteller : 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
 
 
 
 
An den Gemeindevorstand  
der Gemeinde Grebenhain 
-Gewerbeamt- 
Hauptstr. 51 
36355 Grebenhain 
 
 
 
 

Antrag auf Erteilung einer Gestattung gemäß § 12 Ga stG 
 

Die Gestattung soll mindestens 3 Wochen vor der Ver anstaltung  
bei der Gemeinde beantragt werden!  

Bei Veranstaltungen, die Anhörung weiterer Behörden  notwendig werden lassen  
mindestens  4 Wochen vorher Gestattung beantragen.  

 
 
 
1. Antragsteller 
 

Verein, Gesellschaft: 
 
Ansprechpartner für die Behörde, Verantwortlicher (Name, Vorname, Geb.-Datum) 
 
Wohnanschrift, Telefon/Handynummer 
 
Zweiter Ansprechpartner für die Behörde (Name, Vorname, Geb.-Datum) 
 
Wohnanschrift, Telefon/Handynummer 
 
Telefonische Erreichbarkeit des Verantwortlichen während der Veranstaltung (falls abweichend von obigen Angaben): 
Handy-Nr.: 
 
 
2. Gegenstand der Gestattung 
 

Besonderer Anlass, Name der Veranstaltung: 
 
Datum der Veranstaltung (am, von – bis): 
 
Betriebszeiten und erwartete Besucherzahl (i.d.R. max. 1Pers/qm) je Veranstaltungstag 
am: von: Uhr bis Uhr (Anzahl) Besucher 
am: von: Uhr bis Uhr (Anzahl) Besucher 
am: von: Uhr bis Uhr (Anzahl) Besucher 
 

Tanzveranstaltungen 
sind vorgesehen 

ja nein 

�  �  
Musikalische Darbietungen 
sind vorgesehen 

ja nein 

�  �  
Ferner sind vorgesehen: 

 

Folgende Speisen sollen abgegeben 
werden: 

 

 
(Hinweis: Bei der zur Schaustellung von Personen, Me ssen oder Märkten sind gesonderte Anträge nötig.) 
 
 
 



 
 
 
 

3. Räumliche Verhältnisse 
 

Ort (genaue Bezeichnung des Gebäudes, bzw. Grundstücks, Lage, Anschrift) 
 
Eigentümer, Inhaber des Grundstückes oder des Veranstaltungsraumes: 
 
Festzelt bzw. Veranstaltungsraum: Raumgröße m² 
 
Zeltaufsteller, Telefon: 
 
WC-Anlagen (Wagen, Gebäude o. ä.), Anzahl nach Geschlecht, getrennt in Aborte und Urinale: 
 
 
 
 
4. Jugendschutz 
 

Die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes sind mir bekannt. Zur Durchsetzung sind 
folgende Maßnahmen geplant:  
�   Einlasskontrolle  
     (Die ordnungsgemäße Einlasskontrolle verlangt u.a. eine genaue Prüfung, bzw. eine 
      Hinterlegung eines behördlichen Ausweisdokumentes des Jugendlichen) 
�   Durchsage um 23:45 Uhr, dass alle unter 18jährigen bis 24:00 Uhr 
     die Veranstaltung zu verlassen haben 
�   0.00 Uhr Kontrolle der Anwesenden und ggf. Ausschluss der unter 18jährigen 
�   Getränkeabgabenkontrolle (alkoholische) 
�   Getränkeverzehrkontrolle während der Veranstaltung 
�   Stempel / Armbändchen 
�    ____________________________________________ 
�    ____________________________________________ 
 
 
 
5. Ordnungsdienst 
 

Für die Dauer der Veranstaltung bis 1 Stunde nach Veranstaltungsschluss wird ein 
Ordnungsdienst eingesetzt. 
 

a) Es werden Ordnungskräfte von folgendem gewerblichen Sicherheitsdienst eingesetzt: 
 

Name Sicherheitsfirma, Anschrift, Handynummer  
 
 
 

 

b) Eigene Ordnungskräfte(über 18 Jahre): 
 

Name, Vorname, Handynummer des Verantwortlichen 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

 

c)  �    Es werden keine Ordnungskräfte eingesetzt. (nur bei Veranstaltungen unter 100 
Personen möglich) 
 
 
 
 



 
 
6. Lärmschutz 
 

Mir ist das Bundesimmissionsschutzgesetz bekannt. Die Nachtruhe beginnt um 22.00 
Uhr. Folgende Maßnahmen sind zur Einhaltung der Nachtruhe vorgesehen: 
 

 
 
 
 
 
Dem Antragsteller ist bekannt, dass die Gestattung nur erteilt werden kann, wenn die im 
öffentlichen Interesse erforderlichen hygienischen und sanitären Einrichtungen (nach 
Geschlechtern getrennte Toiletten, einwandfreie Gläserspüle usw.) vorhanden sind. Hiermit wird 
versichert, dass alle Angaben nach bestem Wissen und wahrheitsgemäß gemacht sind, und 
bekannt ist, dass die Gestattung widerrufen werden kann, wenn sie auf unrichtigen Angaben 
beruht. 
 
 
 
PLZ, Ort, Datum  Unterschrift Antragsteller 

 
 

 
 
 
______________________________________________________________________________________ 

Antrag auf Sperrzeitverkürzung gem. § 18 GastG:  
 
Für die am/in der Zeit von:  ________________________________________ 
 

stattfindende Veranstaltung: ________________________________________ 
wird gemäß der Sperrzeitverordnung des Landes Hessen eine  
Sperrzeitverkürzung beantragt. Die Sperrzeiten sollen sein: 
 

in der Nacht vom _________________zum_____________auf______________Uhr 
in der Nacht vom _________________zum_____________auf______________Uhr 
in der Nacht vom _________________zum_____________auf______________Uhr 
 
 
 
__________________________                                    _______________________ 
            Ort, Datum                                                                           Unterschrift 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Anlagen zum Antrag auf Erteilung einer Gestattung:  
 

1. Hinweisblatt Jugendschutzgesetz 
2. Merkblatt über die hygienisch einwandfreie Zubereitung von Speisen 
3. Merkblatt über zugelassene Trinkwasseranschlüsse 
4. Merkblatt Brandschutz 
5. Merkblatt über die Verwendung von Flüssiggasanlagen 
6. Merkblatt Regierungspräsidium Gießen Arbeitsschutz 
7. Erklärung über Kenntnisnahme der Merkblätter Verpflichtung  

zur Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen 
 

 



 
 
 
 
 
__________________________________ 
(Veranstalter) 
 
 
 
 

Empfangsbescheinigung und Erklärung 
 
 
Hiermit bestätige ich den Empfang der Gestattung vom ________ 
nach § 12 Gaststättengesetz und erkläre, dass ich die hier getroffenen 
Auflagen und die mir mit dem Gestattungsantrag ausgehändigten 
Merkblätter zur Kenntnis genommen und verstanden habe. 
 
Mir ist bekannt, dass ich für die Einhaltung der gesetzlichen 
Bestimmungen und der Auflagen verantwortlich bin. 
 
 
 
_______________, den_________                    __________________ 
                                                                                      Unterschrift 
 
Die Rücksendung ist für die Gültigkeit der Gestattung erforderlich 
und bei evtl. Kontrollen den im Verteiler genannten Behörden 
vorzulegen. 
 
 
zurück bis ___________, an: 
 

Gemeinde Grebenhain 
Gewerbeamt 
Hauptstr. 51 
36355 Grebenhain 
 
FAX 06644/9627-22 oder Fax -37 
 



Auflagen gemäß § 12 Abs. 3 GastG:

Die Auflagen zu diesem Bescheid ersehen Sie nachfolgend zu den Gefahrenbereichen 
Jugendschutz/Alkoholprävention, Veranstaltungssicherheit, Lärmschutz, Brandschutz. 
Die beigefügten Anlagen Brand- bzw. Jugendschutz sind Bestandteil des Bescheids. 

A. Jugendschutz / Alkoholprävention

1. Es wird untersagt, im Rahmen der Veranstaltung alkoholische Getränke ohne 
Mengenbegrenzung zu einem einmalig zu entrichtenden Preis auszuschenken (sog. 
„Flat-Rate“) und zu einem nicht kostendeckenden Preis als Werbemaßnahme 
auszuschenken. Die öffentliche Bewerbung solcher Veranstaltungen ist verboten. 

2. Es hat eine Zugangs- bzw. Eingangskontrolle zur erfolgen; die Veranstaltungsbesucher 
sind altersmäßig, z. B. mit farbigen Bändchen, zu kennzeichnen (lt. beigefügter 
Erklärung). 

3. Die Abgabe alkoholischer Getränke an erkennbar Betrunkene, d.h. Personen, bei denen 
körperliche und geistige Ausfallerscheinungen deutlich erkennbar sind, ist verboten. 

4. Erkennbar betrunkenen Personen (siehe 3.) ist der Zugang zur Veranstaltung zu 
verwehren. 

5. Der Ausschank von Alkohol darf nicht durch Kinder oder Jugendliche, d.h. Personen 
unter 18 Jahren erfolgen. Dem Alkoholausschank hat in Zweifelsfällen eine 
Alterskontrolle des Besuchers voraus zu gehen (Bändchen kontrollieren). 

6. Das Verkaufspersonal ist vor der Veranstaltung durch Informationsblätter über die 
Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes sowie die in diesem Zusammenhang erteilten 
Auflagen zu informieren. 

7. Durch den Sicherheits- und Ordnungsdienst ist die Beachtung der 
Aufenthaltsbestimmungen für Kinder und Jugendliche in Gaststätten und auf 
Tanzveranstaltungen (§§ 4 und 5 JuSchG) ab 24:00 Uhr zu überprüfen. Die 
Veranstaltungsbesucher sind auf diese Aufenthaltsbestimmungen hinzuweisen (z.B. 
durch Durchsage, Aushänge). 

8. Die für den Betrieb geltenden Bestimmungen zum Jugendschutz sind in Form von 
Hinweistafeln/Aushängen an gut sichtbarer Stelle in den Veranstaltungsräumen 
anzubringen. 

B. Sicherheit

1. Es ist für die Veranstaltung ein eigener Sicherheits- und Ordnungsdienst einzurichten 
bzw. ein entsprechender Auftrag an ein privates Bewachungsunternehmen zu erteilen. 
Sie haben mindestens 4 Ordner zu bestellen und bei einer erwarteten Besucherzahl von 
mehr als 200 muss pro weiteren 100 Besuchern jeweils 1 weiterer Ordner zur Verfügung 
stehen. (optional, je nach Veranstaltung) 

2. Die Abgabe von Getränken darf /nicht in Flaschen oder Glasgefäßen erfolgen. (optional) 
3. Durch Zugangs- bzw. Eingangskontrollen des Sicherheits- und Ordnungsdienstes sollte 

nach Möglichkeit sichergestellt werden, dass Besucher keine Feuerwerkskörper, Hieb- 
oder Stoßwaffen, Schusswaffen, Schlagwerkzeuge oder andere gefährliche 
Gegenstände mit sich führen. Außerdem dürfen Personen mit sperrigen Gegenständen 
oder mit Gegenständen, die als Wurfgeschosse Verwendung finden können, mit 
Getränkeflaschen, Dosen oder ähnlichen Behältern nicht eingelassen werden. 

4. Es ist zu gewährleisten, dass die Zufahrtswege zum Veranstaltungsort nicht durch 
parkende Fahrzeuge für Rettungsfahrzeuge unpassierbar verstellt werden. 

5. Es ist durch Ordnungspersonal dafür zu sorgen, dass die Fahrzeuge der Gäste auf 
hierfür gesondert ausgewiesenen Parkflächen geparkt werden. 

6. Für die Dauer der Veranstaltung ist ein Sanitätsdienst bereit zu stellen. 
7. Wird eine Getränkeschankanlage betrieben, so ist darauf zu achten, dass die Anlage von 

einem Sachkundigen für Getränkeschankanlagen geprüft worden ist. Die letzte Prüfung 
darf nicht länger als zwei Jahre zurückliegen. Das Betriebsbuch der Anlage ist vor Ort zur 
Einsichtnahme bereitzuhalten. 



C. Brandschutz

1. Ausgänge und Notausgänge der Gebäude bzw. Veranstaltungsräume dürfen nicht durch 
Stände, Wagen, Fahrzeuge, Anhänger eingeengt oder verstellt werden. 

2. Die Rettungswege sind in einer für jedermann erkennbaren Weise kenntlich zu machen. 
3. Brennbare Dekorationen sind nicht zulässig. 

D. Lärmschutz

1. Die Betriebszeit der Schankwirtschaft wird wie folgt begrenzt: (konkrete Festlegung 
von Tagen und Uhrzeiten) 

2. ab 22:00 Uhr sind die Musikgeräusche auf Zimmerlautstärke zu reduzieren. 
� Anmerkung: zulässig lt. VGH Mannheim vom 20.12.1988

3. Musikdarbietungen werden zugelassen bis maximal 24:00 Uhr (Im Einzelfall sind bei 
Veranstaltungen Sperrzeitverkürzung möglich)
� Anmerkung: zulässig lt. OVG Rheinland-Pfalz zumindest bei sehr seltenen 

Störereignissen unter Berufung auf BGH 
4. Musikdarbietungen mit technischen Wiedergabegeräten sind unzulässig 

� Anmerkung: denkbar lt. VG Gießen vom 10.09.1996 
5. Die durch die Veranstaltung verursachten Lärmimmissionen dürfen in der Regel 

folgende Werte nicht überschreiten: 
werktags bis 22:00 Uhr = 60 dB(A), Maximalpegel 80 dB(A) 
werktags ab 22:00 Uhr = 45 dB(A), Maximalpegel 55 dB(A) 
sonntags = 45 dB(A), Maximalpegel 55 dB(A) 

� Anmerkung: restriktive Regelung des VG Gießen vom 04.08.1989 bzgl. einer 
einwöchigen Veranstaltung; Pegelfestlegungen können jedoch je nach 
Veranstaltungstypus erheblich variieren, d.h. z.T. bei seltenen Ereignissen auch 
deutlich darüber liegen; zu berücksichtigen sind Dauer und Intensität der 
Lärmbeeinträchtigung 

Hinweise:

1. Gemäß § 6 GastG sind alkoholfreie Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle zu 
verabreichen. Mindestens ein alkoholfreies Getränk ist hierbei nicht teurer 
anzubieten als das billigste alkoholische Getränk. Der Preisvergleich erfolgt hierbei 
auch auf der Grundlage des hochgerechneten Preises für einen Liter der 
betreffenden Getränke. 

2. Diese Regelung gilt generell und ist daher auch bei evtl. geplanten 
Sonderverkaufsaktionen (z.B. sog. „Happy Hour“) zu beachten. 

3. Die dem Gestattungsantrag als Anlagen beigefügten Merkblätter haben Sie zur 
Kenntnis genommen. Sie enthalten Informationen zu den von Ihnen in diesem 
Zusammenhang ebenfalls zu beachtenden Vorschriften (z.B. Jugendschutz, 
Lebensmittelrecht, etc.). 

4. Gemäß den Bestimmungen des Hessischen Nichtraucherschutzgesetzes 
(HessNRSG) gilt seit dem 01.10.2007 in allen öffentlichen Einrichtungen der 
Gemeinden ein Rauchverbot.  



Auszug aus dem Jugendschutzgesetz 
(Jugendschutzgesetz – JuSchG v. 23. Juli 2002, i. d . F. vom 01.09.2007) 

§ 1 Begriffsbestimmungen
 Im Sinne dieses Gesetzes  
1. sind Kinder Personen, die noch nicht 14 Jahre alt  sind, 
2.     sind Jugendliche Personen, die 14, aber noch nicht 18 
Jahre alt sind, 
3.     ist personenberechtigte Person, wem allein oder gemein- 
        sam mit einer anderen Person nach den Vorschriften des  
        bürgerlichen Gesetzbuchs die Personensorge zusteht, 
4. ist erziehungsbeauftragte Person, jede Person über 18 

Jahre, soweit sie auf Dauer oder zeitweise aufgrund einer 
Vereinbarung mit der personenberechtigten Person 
Erziehungsaufgaben wahrnimmt oder soweit sie ein Kind 
oder eine jugendliche Person im Rahmen der Ausbildung 
oder der Jugendhilfe betreut. 

Veranstalter und Gewerbebetreibende haben in Zweifelsfällen 
das Lebensalter  zu überprüfen. 

§ 4 Gaststätten 

Der Aufenthalt in Gaststätten darf Kindern und Jugendlichen 
unter sechzehn Jahren nur gestattet werden, wenn eine 
personenberechtigte oder erziehungsbeauftragte Person sie 
begleitet oder wenn sie in der Zeit von 5.00 Uhr bis 23.oo Uhr 
eine Mahlzeit oder ein Getränk einnehmen. 
Jugendlichen ab 16 Jahren darf der Aufenthalt in Gaststätten 
ohne Begleitung einer personenberechtigten der 
erziehungsbeauftragten Person in der Zeit von 24.00 Uhr bis 
5.00 Uhr nicht gestattet werden. 

Dieses gilt nicht, wenn Kinder und Jugendliche 
 a) an einer Veranstaltung eines anerkannten Trägers 
der Jugendhilfe teilnehmen, 
 b) sich auf Reisen befinden oder 
 c) eine Mahlzeit oder ein Getränk einnehmen. 

Jugendlichen ab sechzehn Jahren ist der Aufenthalt in 
Gaststätten ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten nur 
bis 24 Uhr gestattet. 

Der Aufenthalt in Gaststätten, die als Nachtbars, Nachtclubs 
oder als vergleichbare Vergnügungsbetriebe geführt werden, ist 
Kindern und Jugendlichen nicht gestattet. 

§ 5 Tanzveranstaltungen 
(1) Die Anwesenheit bei öffentlichen Tanzveranstaltungen 

ohne Begleitung einer personenberechtigten oder 
erziehungsbeauftragten Person darf Kindern  und 
Jugendlichen unter 16 Jahren nicht und Jugendlichen ab 
16 Jahren längstens bis 24.00 Uhr gestattet werden.

(2) Abweichend von Absatz 1 darf die Anwesenheit von 
Kindern bis 22.00 Uhr und Jugendlichen unter 16 Jahren 
bis 24.00 Uhr gestattet werden, wenn die 
Tanzveranstaltung von einem anerkannten Träger der 
Jugendhilfe durchgeführt wird oder der künstlerischen 
Betätigung oder der Brauchtumspflege dient. 

(3) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen genehmigen. 
  
§ 9   Alkoholische Getränke 
(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der 

Öffentlichkeit dürfen 
1. Branntwein, branntweinhaltige Getränke oder Lebensmittel, 

die Branntwein in nicht nur geringfügiger Menge enthalten, 
an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren 

2. andere alkoholische Getränke an Kinder und Jugendliche 
unter 16 Jahren 

weder abgegeben noch darf ihnen der Verzehr gestattet werden.
(2) Absatz 1 Nr. 2 gilt nicht, wenn Jugendliche von einer 

personenberechtigten Person begleitet werden. 
(3) In der Öffentlichkeit dürfen alkoholische Getränke nicht in 

Automaten angeboten werden. Dies gilt nicht, wenn ein 
Automat 

1. an einem für Kinder und Jugendliche unzugänglichen Ort 

§ 10 Rauchen in der Öffentlichkeit, Tabakwaren 
(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der 

Öffentlichkeit dürfen Tabakwaren an Kinder oder 
Jugendliche weder abgegeben noch darf Ihnen das 
Rauchen gestattet werden. 

(2) In der Öffentlichkeit dürfen Tabakwaren nicht in Automaten 
angeboten werden. Dies gilt nicht, wenn ein Automat

1. an einem für Kinder und Jugendliche unzugänglichen Ort 
aufgestellt ist oder 

2. durch technische Vorrichtung oder durch ständige Aufsicht 
sichergestellt ist, dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren 
nicht entnehmen können. 

§ 11 Filmveranstaltungen 

(1) Die Anwesenheit bei öffentlichen Filmveranstaltungen darf 
Kindern und Jugendlichen nur gestattet werden, wenn die Filme 
von der obersten Landesbehörde oder einer Organisation der 
freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach §14 
Abs. 6 zur Vorführung vor ihnen freigegeben worden sind oder 
wenn es sich um Informations-, Instruktions- und Lehrfilme 
handelt, die vom Anbieter mit „Infoprogramm“ oder 
Lehrprogramm gekennzeichnet sind. 
(2) Abweichend von Absatz 1 darf die Anwesenheit bei 
öffentlichen Filmveranstaltungen mit Filmen, die für Kinder und 
Jugendliche ab zwölf Jahren freigegeben und gekennzeichnet 
sind, auch Kindern ab sechs Jahren gestattet werden, wenn sie 
von einer personensorgeberechtigten Person begleitet sind. 

(3) Unbeschadet der Voraussetzungen des Absatzes 1 darf die 
Anwesenheit bei öffentlichen Filmveranstaltungen nur mit 
Begleitung einer personensorgeberechtigten oder 
erziehungsbeauftragten Person gestattet werden 

1. Kindern unter sechs Jahren, 
2. Kindern ab sechs Jahren, wenn die Vorführung nach 20.00 

Uhr beendet ist, 
3. Jugendlichen unter 16 Jahren, wenn die Vorführung nach 

22.00 Uhr beendet ist, 
4. Jugendlichen ab 16 Jahren, wenn die Vorführung nach 

24.00 Uhr beendet ist. 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die öffentliche Vorführung von 
Filmen unabhängig von der Art der Aufzeichnung und 
Wiedergabe. Sie gelten auch für Werbevorspanne und 
Beiprogramme. Sie gelten nicht für Filme, die zu 
nichtgewerblichen Zwecken hergestellt werden, solange die 
Filme nicht gewerblich genutzt werden. 

(5) Werbefilme oder Werbeprogramme, die für Tabakwaren oder 
alkoholische Getränke werben, dürfen unbeschadet der 
Voraussetzungen der Absatz 1 bis 4 nur nach 18.00 Uhr 

vorgeführt werden.

§ 13 Bildschirmspielgeräte 
(1) Das Spielen an elektronischen Bildschirmspielgeräten ohne 
Gewinnmöglichkeit, die öffentlich aufgestellt sind, darf Kindern 
und Jugendlichen ohne Begleitung einer 
personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person 
nur gestattet werden, wenn die Programme von der obersten 
Landesbehörde oder einer Organisation der freiwilligen 
Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach § 14 Abs. 6 für 
ihre Altersstufe freigegeben und gekennzeichnet worden sind 
oder wenn es sich um Informations-, Instruktions- oder 
Lehrprogramme handelt, die vom Anbieter mit „Infoprogramm“ 
oder „Lehrprogramm“ gekennzeichnet sind. 
(2) Elektronische Bildschirmgeräte dürfen 
1. auf Kindern oder Jugendlichen zugänglichen öffentlichen 
Verkehrsflächen, 
2. außerhalb von gewerblich oder in sonstiger Weise beruflich 
 oder geschäftlich genutzten Räumen oder 
3. in deren unbeaufsichtigten Zugängen, Vorräumen oder Fluren

nur aufgestellt werden, wenn ihre Programme für Kinder ab 
sechs Jahren freigegeben und gekennzeichnet oder mit 



aufgestellt ist oder 
2. in einem gewerblich genutzten Raum aufgestellt und durch 

technische Vorrichtungen und durch ständige Aufsicht 
sichergestellt ist, dass Kinder und Jugendliche alkoholische 
Getränke nicht entnehmen können. 

§ 20 Nr. 1 des Gaststättengesetzes bleibt unberührt.  

„Infoprogramm“ oder „Lehrprogramm“ gekennzeichnet sind.  
bekannt zu machen. 

§ 28 Abs. 5: Ordungswidrigkeit 
Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000,- 
Euro geahndet werden. 
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Informationsblatt 16 

Anforderungen an die Ausstattung und das Speisesortiment  
für Imbissstände als vorübergehende Einrichtungen 

auf Vereins- und Straßenfesten  
 
Vereins- und Straßenfeste stellen im zwischenmenschlichen Zusammenleben einen wichtigen Kontaktpunkt 
dar und sind begrüßenswert und erwünscht. 
Um Lebensmittelinfektionen vorzubeugen sind jedoch Mindeststandards einzuhalten, die inzwischen europa-
weit vorgeschrieben sind. 
 
Die Betriebsstätten bzw. Verkaufsstände müssen so gelegen sein, dass eine nachteilige  
Beeinflussung der Lebensmittel insbesondere durch Staub, Gerüche, Verunreinigungen und 
Insekten vermieden wird. Der Standplatz muss befestigt sein. 
 
Grundsätzlich müssen Verkaufseinrichtungen: 
 
1. allseitig bis auf den offenen Teil der Verkaufsseite von Wänden, Decken und erforderlichenfalls 

Böden umschlossen sein. An der vorderen Verkaufsseite muss das Dach überstehen. 
 

2. über eine Handwaschgelegenheit mit fließendem Wasser von Trinkwasserqualität (bei 
leichtverderblichen Lebensmitteln mit fließendem Warm- und Kaltwasser), Flüssigseife und 
Einweghandtücher sowie über eine ausreichende Spülanlage verfügen. Durch Waschvorgänge dürfen die 
Lebensmittel nicht nachteilig beeinflusst werden. 

 
3. Einrichtungen haben, die glatte und abwaschbare Oberflächen aufweisen, die leicht zu reinigen und 

erforderlichenfalls zu desinfizieren sind. 
 
4. über die erforderlichen Kühl- und Gefriereinrichtun gen, die die entsprechenden Temperaturen insbeson-

dere für leichtverderbliche (+2°C bis +7°C) sowie tiefgefrorene Lebensmittel (-12°C bis –18°C) 
gewährleisten, verfügen. 

 
Eine gute Lebensmittelhygienepraxis zum Schutz der Lebensmittel gegen nachteilige Beeinflussung ist zu 
gewährleisten. 
 
Eine sachkundige Person (Metzgermeister, Koch, Gastwirt, Lebensmittelkaufmann) sollte aktiv oder passiv 
beratend einbezogen werden. Bei der Abgabe von leichtverderblichen Lebensmitteln muss die 
verantwortliche Person im Besitz einer gültigen Belehrung nach § 43 Infektionsschutzgesetz sein.  
Ausnahmen sind beim zuständigen Gesundheitsamt zu erfragen. 
 
Personen, die unverpackte Lebensmittel behandeln oder abgeben, müssen saubere Kleidung, erforderlichen-
falls waschbare Schutzkleidung tragen. 
Auf die Personalhygiene ist besonders zu achten! 
Das Rauchen in diesen Einrichtungen ist nicht gestattet. 
 
Abfall ist sofort aus dem Zubereitungs- u. Verkaufsbereich zu entfernen und in  
geschlossenen Behältern zu lagern. 
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Für die Abgabe von Speisen ist folgendes zu beachten: 
 
1. Es besteht Abgabeverbot für leicht verderbliche Lebensmittel (z.B. Mayonnaise, Remoulade, Creme oder 

Sahne, auch Sahnetorte oder ähnliches), die in privaten Haushalten hergestellt worden sind. Gleiches gilt 
für Lebensmittel, die unter Verwendung dieser leicht verderblichen Produkte hergestellt wurden. 

 
2. Rohes Fleisch und Geflügel sowie Frischfisch müssen vor der Abgabe durcherhitzt werden. 
 
3. Die Erzeugnisse müssen von einem gewerblichen Herstellerbetrieb bezogen werden. 
 
 

 
Beachten Sie die Auszeichnungspflicht von Zusatzstoffen (z.B.: Geschmacksverstärker, Antioxidationsmittel, 
Konservierungsstoffe, Farbstoffe, gentechnisch veränderte Lebensmittel) bei Lebensmitteln. Dabei sind die 
Informationen der Lieferanten bzw. die Kennzeichnung auf dem Lieferschein oder Etikett der Waren zu 
berücksichtigen. 
 
Eigenkontrollmaßnahmen nach VO. 852/2004 sind in angemessenem Rahmen durchzuführen! 
 
Getränkeschankanlagen sind vor der Inbetriebnahme durch einen Sachkundigen (Brauerei, Getränkeliefe-
rant) abzunehmen. 
 
 
Rechtsgrundlage:   VO (EG) 852/2004                                                                        
                                                                       EG – Lebensmittelhygiene Verordnung 
 
                                                                       Infektionsschutzgesetz 
 
weitere Informationen:   Hygieneleitlinien der verschiedenen Branchen 
     Fachliteratur 
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